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Leitfaden Covid-19 Abrechnung über  

die Pharmazeutische Gehaltskasse 
 

1. Lieferung von Corona-Antigentests an Alten-, Pflege- und Behindertenheime 

 Die Belieferung der öffentlichen Apotheken erfolgt über den pharmazeutischen Großhandel 

aus dem Bundeskontingent. 

 Die Abrechnung erfolgt monatlich mit der AGES mit dem Abrechnungsformular der 

Gehaltskasse. 

 Die Antigentests sind in Packungsgrößen zu 20 und 25 Stück verfügbar: 

 

Artikelnummer 5411268 AGES SARS COV ANTIG TEST 20 ST 

Artikelnummer 5411251 AGES SARS COV ANTIG TEST 25 ST 

 

 Pro Packung (nicht pro Stück!) erhält die Apotheke eine steuerfreie Distributionsgebühr von 

€ 4,00  

 Die Apothekenbezugsscheine sind vollständig und korrekt ausgefüllt beizulegen, da die 

AGES mangelhafte Abrechnung nicht anerkennt und diese an die Apotheke retourniert 

werden müssen. 

 siehe Kammer-Infos 83/2020 vom 11.11.2020 und 90/2020 vom 11.12.2020 sowie 33/2021 

vom 15.3.2021 und 42/2021 vom 13.4.2021 

 

2. Corona-Antigentests in öffentlichen Apotheken 

 Die Abrechnung erfolgt (seit 8.2.2021) monatlich mit der elektronischen 

Rezeptabrechnung. 

 Anspruchsberechtigt sind all jene, die mit der e-card einen Krankenversicherungsanspruch 

nachweisen können (VDAS-Abfrage). 

 Pro Apotheke ist maximal eine Antigentestung pro Person und Tag zulässig. 

 Erfasst werden Versicherungsträger und Versicherungsnummer. 

 Die Abrechnung erfolgt getrennt nach Krankenversicherungsträger (z.B. in ÖGK, SVS-GW, 

SVS-LW oder BVAEB-OEB bzw. BVAEB-EB) jeweils in der Ordnungsgruppe O (gilt auch für 

Versicherte der KFA Wien, KFA Graz, KFA Salzburg und der OÖ KFAs) und 

 ausschließlich mit den Sonderpharmazentralnummern (rezeptgebührenbefreit) 

 

9031002 COVID-19-TEST KP € 10,00 

9031025 COVID-19-SYSTEMKOSTEN KP € 15,00 

Diese können nur in Kombination verrechnet werden und sind mit 10% USt. 
abrechnungstechnisch hinterlegt. 

 Als Vertragspartnernummer der Ärztin/des Arztes ist die VPNR 503560 zu verwenden. 
 Die Vergütungen sind vom Sondernachlass ausgenommen und scheinen daher auf der 

„Hochpreisliste“ auf.  

 Physische Ersatzbelege müssen nicht mitgeschickt werden. 
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 siehe Kammer-Infos 14,15,17/2021 vom 5./8.2.2021 bzw. 34/2021 vom 17.3.2021 und 

47/2011 vom 28.4.2021 

 

3. Abgabe von (gratis) Selbsttests durch öffentliche Apotheken („Wohnzimmertests“) - nur bis 

31.10.2021 verrechenbar (Kammer-Info 102/2021 vom 19.10.2021) 

 

4. Impfstofflieferung von öffentlichen Apotheken an Ärzte 

 Die monatliche Abrechnung erfolgt mit dem Abrechnungsformular der Gehaltskasse 

zentral über die ÖGK 

 Distributionsgebühr € 5,00 pro Vial/Gebinde 

 Die Distributionsgebühr ist USt-befreit 

 Impfstoffe der Firmen Astra/Zeneca, Biontech/Pfizer, Spikevax/Moderna sowie 

Johnson&Johnson 

 Mindestbestellmenge durch Arzt/Ärztin beträgt drei Vials/Gebinde 

 siehe Kammer-Infos 24/2021 vom 24.2.2021, 42/2021 vom 13.4.2021, 52/2021 vom 12.5.2021 

und 72/2021 vom 5.7.2021 

 

5. Ausdruck von EU-COVID-Impfzertifikaten 

 Seit dem Abrechnungsmonat Juli 2021 erfolgt die Abrechnung analog zu den Corona-

Antigentests in öffentlichen Apotheken monatlich mit der elektronischen 

Rezeptabrechnung ausschließlich mit der Sonderpharmazentralnummer 

(rezeptgebührenbefreit) 

 

 

 Die Vergütung beträgt € 3,00 zuzüglich 10% abrechnungstechnisch hinterlegter USt. und gilt 

nur einmal pro Monat pro Anspruchsberechtigten.  

 Erfolgen die Abrechnungen für die Abgabe der „Wohnzimmertests“ und für den Ausdruck 

der Impfzertifikate in einer Apotheke am selben Tag, ist dies als Gesamtleistung mit 

einem Honorar von € 10,00 abzurechnen, d.h. es wird nur die Abgabe der Wohnzimmertest 

verrechnet. 

 Der Ausdruck von Impfnachweisen aus dem E-Impfpass ist seit Juli 2021 nur mehr privat 

möglich 

 siehe Kammer-Info 66/2021 vom 23.6. 2021, 70/2021 vom 1.7.2021 und 71/2021 vom 

2.7.2021 

 

6.  PCR-Tests in öffentlichen Apotheken 

 Die Vergütung beträgt € 25,00 zuzüglich 10% abrechnungstechnisch hinterlegter USt. 

 Die Abrechnung erfolgt analog zu den Corona-Antigentests in öffentlichen Apotheken seit 

1.9.2021 monatlich mit der elektronischen Rezeptabrechnung ausschließlich mit der 

Sonderpharmazentralnummer (rezeptgebührenbefreit) 

 

 

 
 Als Vertragspartnernummer der Ärztin/des Arztes ist die VPNR 503560 zu verwenden. 
 Pro Person kann maximal ein PCR-Test UND ein Antigentest pro Tag verrechnet werden. 
 siehe Kammerinfo 81/2021 vom 11.8.2021 

9031048 EU-COVID-Certificate KP € 3,00  

9031054 DURCHFÜHRUNG/SYSTEMKOSTEN PCR-TEST KP € 25,00  


